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Hansruedi Bühler

Bäume in Stadt und Land

Seit 1981 weiss man um die Erkrankung unserer 
Wälder. Das Waldsterben hat die gesamte Öf
fentlichkeit aufgerüttelt und alle Bürger, in 
Stadt und Land, denen die Erhaltung der Um
welt ein Anliegen ist, geradezu schockiert. An
dererseits wurden bald auch Stimmen laut, wel
che die Mitteilungen vom Waldsterben als 
Schwindel des Jahrhunderts bezeichneten. In
zwischen konnte wissenschaftlich belegt wer
den, dass die flächendeckende Schädigung des 
Schweizer Waldes nicht allein auf natürliche 
Ursachen wie Trockenheit, Kälteeinbrüche 
oder tierische und pflanzliche Schädlinge, son
dern auch auf die zunehmende Umweltbela
stung, vor allem durch Luftschadstoffe, zu
rückzuführen ist.
Das Auto als Hauptsünder abzustempeln und 
nur dort Gegenmassnahmen zu ergreifen, löst 
wohl das Problem Waldschäden noch nicht. 
Wir sind <vielseitige> Konsumenten, und es liegt 
an jedem einzelnen von uns, überall dazu bei
zutragen, dass die heutige Umweltbelastung 
drastisch abgebaut und auf den Stand von 1950 
reduziert werden kann. Diese runde Jahrzahl 
ergibt sich aus den Ergebnissen von Jahrring
analysen. Zu j ener Zeit begann der Abstand der 
Jahrringe in den Stämmen vieler Baumarten 
abzunehmen. Heute ist er durchschnittlich um 
die Hälfte bis zu zwei Drittel kleiner als in der 
Zeit vor 1950. Das Umweltschutzgesetz vom 
7.10.1983 mit den entsprechenden Verordnun
gen, vor allem zur Luftreinhaltung (vom 
1.3.1986), verpflichtet jede Einzelperson, zur 
Verbesserung der Luft durch persönliche Mit
wirkung beizutragen. Ohne diesen aktiven Bei
trag eines jeden werden die Ziele des Umwelt
schutzes nicht erreicht und die Schadensent
wicklung an Wäldern und Baumbeständen in 
der freien Landschaft und in den Städten nicht 
gebremst werden können.

Für die Bäume in den Grünanlagen war die 
Welt vor 1980 auch nach Auffassung der Fach
leute noch in Ordnung, denn die standortsmäs- 
sigen Voraussetzungen für die Entwicklung des 
Wurzelbereiches sind dort nach wie vor wie in 
der freien Landschaft gewährleistet. Die Stras- 
senbäume jedoch, das <Sorgenkind Nr. 1> für 
die Verantwortlichen der Baumpflege, wiesen 
schon einige Jahrzehnte vor dem Bekanntwer
den der Waldschäden sichtbare Schäden auf, 
die sich besorgniserregend ausweiteten. Sie 
sind zurückzuführen auf die Traditionellem 57



Einflüsse wie Einengung der Wurzelentwick
lung, Bodenversiegelung und -Verdichtung, 
pflanzliche und tierische Parasiten, Streusalz, 
mechanische Rindenverletzungen und vieles 
andere mehr. Dazu kommt aber seit etwa 1984 
mit der Zunahme der Luftschadstoffe und den 
<sauren> Niederschlägen eine rasch fortschrei
tende Schädigung der Wurzeln. Dies auch bei 
den Bäumen in den Grün- und Parkanlagen, 
wo heute sogar ohne Wind- oder Sturm-Ein
wirkung Bäume Umstürzen wegen Faulschä
den am tragenden und am Feinwurzelwerk. 
Diese Schäden sind in den meisten Fällen nicht 
sichtbar, denn die betroffenen Bäume aller 
Altersstufen zeigen weder in der Belaubung 
noch im Astwerk Krankheitsanzeichen. Un
fälle können deshalb nicht vorausgesehen wer
den, was für die Stadtgärtnerei zu einer unzu
mutbaren Verantwortung führt. Die alljährli
che Baumkontrolle muss aus diesen Gründen 
verstärkt und umfassender durchgeführt wer
den.
Seit Mitte der 80er Jahre wird von der Stadt
gärtnerei zur Erstellung eines auf Computer 
gespeicherten Baumkatasters in Zusammenar
beit mit dem Institut für angewandte Pflanzen
biologie, Schönenbuch, eine umfassende Un
tersuchung über den Gesundheitszustand der 
Stadtbäume, mit Schwerpunkt Strassen- und 
Alleebäume/Parkbäume, durchgeführt. Das 
bisher vorliegende Ergebnis deckt sich auffal
lend mit den Untersuchungen über die Wald
schäden in unserer Region. Dass der Schädi
gungsgrad nicht höher ist, lässt sich allein mit 
der Intensivpflege begründen, die unseren seit 
Jahrzehnten stark bedrängten Stadtbäumen 
zuteil wird.
Mit Hilfe dieser Erhebung soll der Verlauf der 
Schadensentwicklung beobachtet, aber auch 
beim Eintreten von Unfällen mit Personen- und 
Sachschäden der Nachweis der Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht durch die Stadtgärtnerei er
bracht werden. Denn mit der Erkrankung des 
Baumbestandes wächst auch dessen Anfällig
keit gegen Wind- und Sturmeinflüsse erheb
lich. Im August 1989 und im Februar 1990 wur
den bei Stürmen mit hohen Windgeschwindig
keiten in der Stadt Basel und den Langen Erlen 
mehrere hundert Bäume teils entwurzelt, teils 
geknickt.
Die an der Einmündung der Kornhausgasse bei

Sturmböen über den Schützengraben gestürzte 
Platane wies einen hochgradigen Weissfäule
befall im Stamminnern auf und hatte nur noch 
eine rund 5 cm starke gesunde Holzschicht un
ter der Rinde.
Dieser glücklicherweise ohne Unfallfolgen ab
gelaufene Vorfall gab den Anstoss zur Über
prüfung der gesamten 130 Jahre alten Plata
nenallee am Schützengraben. Dabei stellte sich 
heraus, dass die meisten Bäume ebenfalls einen

Entwurzelte Blut
buche an der Reser
voirstrasse. Die 
verankernden Wur
zeln sind grössten
teils abgestorben.
<

Sturmböen führten 
am 16.8.1990 zum 
Bruch dieser Plata
ne am Schützen
graben.
<1
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Versuche zur Ver
besserung der 
Wachstumsbedin
gungen für die 
Strassenbäume 
durch optimale Zu
sammensetzung 
der Bodenbeschaf
fenheit an der 
Sperrstrasse.
V

sehr schlechten Gesundheitszustand aufweisen 
und ihr Belassen vom Standpunkt der Sicher
heit aus als grobfahrlässig eingestuft werden 
muss. Nach Abwägen aller übrigen Gesichts
punkte und Möglichkeiten (Homogenität der 
Allee, standortsverbessernde Massnahmen, 
Einbau von Bewässerungs- und Belüftungsein
richtungen, Austausch des Erdreiches, Arbeits
technik und ökonomische Aspekte) musste 
sich die Stadtgärtnerei zum Entscheid einer Ge
samtsanierung durchringen. Gestützt auf meh
rere Gutachten von unabhängigen Fachleuten 
und eine nachträglich eingeholte Oberexpertise 
der ETH Zürich wurde dem Vorsteher des Bau- 
departementes die Gesamterneuerung bean
tragt und dieses Vorhaben den Medien im Sep
tember 1989 vorgestellt. Das angekündigte 
Fällen der 28 Bäume wurde im Januar 1990 von 
der <Aktion Baumleben) durch eine Besetzung 
der Bäume verhindert. Ein Rekurs gegen das 
Fällvorhaben der Stadtgärtnerei blockiert auch 
heute noch die Gesamterneuerung der Allee. 
Das Engagement dieser Gruppen zeigt die Sen
sibilisierung der Bevölkerung für die Wichtig
keit der Erhaltung des lebensnotwendigen 
Baumbestandes in der Stadt. Dabei wird je

doch, wie im vorliegenden Falle, allgemein zu 
wenig beachtet, dass auch Stadtbäume Lebewe
sen sind und, wie der Mensch selbst, der Ver
gänglichkeit unterworfen. Jeder Baumbestand 
bedarf der Verjüngung, in der (baumfeindli
chen) Stadt erwiesenermassen in kürzeren In
tervallen als in der freien Landschaft. Behaup
tungen, wonach neu gepflanzte Bäume in unse
rer Stadt keine Entwicklungschancen mehr 
hätten, können anhand von zahlreichen Bei
spielen widerlegt werden.
Der Regierungsrat hat inzwischen den gesamt
haften Ersatz der Platanen am Schützengraben 
gemäss Antrag des Baudepartementes befür
wortet, und nach Vorliegen der rechtlichen Vor
aussetzungen soll das Erneuerungsprojekt im 
Sinne des Vorschlags der Stadtgärtnerei ver
wirklicht werden.
Mit dem Bekanntwerden der Baumschäden in 
unseren Wäldern wurden der Stadtgärtnerei 
Sonderkredite bewilligt, damit sie die Baum
pflege in der Stadt noch umfassender gestalten 
kann. Die zusätzlichen Massnahmen, wie in
tensivierte Bewässerung, gezielte Ernährung, 
Pflanzenschutz etc. - unterstützt durch vielfäl
tige wissenschaftliche Untersuchungen in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für angewandte 
Pflanzenbiologie in Schönenbuch -, verbes
sern die Aussichten in hohem Masse, die 
Ansprüche der Stadtbäume in möglichst opti
maler Weise zu erfüllen und ihnen damit das 
Überleben zu ermöglichen.
Gleichzeitig wird die Erweiterung der Baum
scheiben - das heisst der abgegrenzten Grund
flächen, die den Strassenbäumen innerhalb 
der Hartbeläge zur Verfügung stehen - verbun
den mit dem Einbau von Belüftungs- und Be
wässerungseinrichtungen konsequent weiter
geführt.
Alle diese Bemühungen der Stadtgärtnerei be
treffen ausschliesslich die Symptombekämp
fung. Sie sind nur von Erfolg begleitet, wenn 
die durch das ungehemmte technische und 
wirtschaftliche Wachstum der Nachkriegszeit 
verursachte untragbare Umweltbelastung ver
mindert, das heisst die baumbedrohende Ent
wicklung gebremst wird. Das Eidgenössische 
Umweltschutzgesetz schafft dazu die Grundla
gen und damit die Zuversicht, dass die Bäume 
in der Stadt auch für die kommenden Genera
tionen grünen und gedeihen werden. 59


